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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §67 Abs10

Rechtssatz

Den Vertreter nach § 67 Abs. 10 ASVG tri5t die besondere Verp6ichtung darzutun, aus welchen Gründen ihm die

Erfüllung seiner Verp6ichtungen unmöglich war, widrigenfalls eine schuldhafte P6ichtverletzung angenommen werden

kann. Wenn er dabei nicht bloß ganz allgemeine, sondern einigermaßen konkrete sachbezogene Behauptungen

aufstellt, ist er zur weiteren Präzisierung und Konkretisierung des Vorbringens aufzufordern; kommt er dieser

Au5orderung nicht nach, so bleibt die Behörde bzw. das Verwaltungsgericht zur Annahme berechtigt, dass er seiner

P6icht schuldhaft nicht entsprochen hat. Dabei muss der Vertreter nicht nur allgemein dartun, dass er dem

Benachteiligungsverbot Rechnung getragen hat, sondern insbesondere die im Beurteilungszeitraum fälligen

unberichtigten Beitragsschulden und die fälligen o5enen Gesamtverbindlichkeiten sowie die darauf jeweils geleisteten

Zahlungen darlegen (vgl. VwGH 11.4.2018, Ra 2015/08/0038, mwN).
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